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Bürokratieaufwand beim ElektroG – keine Entlastungen für Hersteller in Sicht 
 
Claudia Schoppen 
 
Die Diskussion über Bürokratieabbaupotentiale beim Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) reißt 
nicht ab. Dieses legt Herstellern von Elektrogeräten die Produktverantwortung für Altgeräte auf, die sie bei 
den kommunalen Wertstoffhöfen vor Ort abzuholen und zu entsorgen haben. Ein Problem insbesondere für  
kleinere Unternehmen ist der Eindruck einer unverhältnismäßig hohen Belastung durch Abholanordnungen 
der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR). Vor einem Jahr kündigte das Bundesumweltmi-
nisterium (BMU) eine Überprüfung des dem Verfahren zugrunde liegenden Abholalgorithmus an. Hierzu 
hakte die FDP-Bundestagsfraktion im Dezember 2008 in einer kleinen Anfrage zum Bürokratieabbau beim 
ElektroG nach. Dabei wurde auch der Aufwand thematisiert, der Herstellern bei der obligatorischen Regist-
rierung im EAR entsteht. Das BMU nahm hierzu in der Bundestags-Drucksache 16/11499 für die Bundes-
regierung Stellung.  

 
 
1. BMU: Registrierungsaufwand beim EAR ver-

hältnismäßig 
 
Kleine und mittlere Unternehmen beklagen seit 
langem, die obligatorische Registrierung von Pro-
dukten über die Internetpräsenz der Stiftung EAR 
könne „von einem juristischen Nicht-Fachmann de 
facto kaum geleistet werden“ (S. 1 der Druck-    
sache). Nach Ansicht des BMU bewegt sich der mit 
einer Registrierung im EAR verbundene administ-
rative Aufwand jedoch in einem verhältnismäßigen 
Rahmen zu den im ElektroG verfolgten Zielen des 
Umwelt- und Gesundheitsschutzes. Die entstehen-
den Kosten würden nach Analysen des Statis-   
tischen Bundesamtes keine nennenswerte bürokra-
tische Belastung für die Wirtschaft darstellen (S. 3 
der Drucksache). Die Kostenverordnung zum 
ElektroG enthalte zudem differenzierte Härtefall-
klauseln zum Schutz kleiner Unternehmen. Eine 
Ausnahmeregelung für Geräte, deren Marktgängig-
keit erst noch getestet werden soll, lehnt das BMU 
daher ebenso ab, wie die Einführung einer sog. 
Kleinmengenregelung. 

 
2. Überprüfung des Abholalgorithmus lt. Minis-
terium zeitnah abgeschlossen 
 
Explizit wendet sich die Anfrage dem aktuellen 
Stand der im Februar 2008 avisierten Überprüfung 
des Abholalgorithmus zu. Das BMU hatte damals 
angekündigt, dass die Stiftung EAR einen ausge-
wählten Gutachter mit einer Prüfung der Umsetzung 
des Algorithmus in der Praxis beauftragt (siehe 
unseren Newsletter vom 18. März 2008). Das Minis-
terium stellt nun eine zeitnahe Veröffentlichung in 
Aussicht: „Die Bundesregierung geht davon aus, 
dass diese Prüfung kurzfristig abgeschlossen und 
die Ergebnisse von der Stiftung EAR veröffentlicht 
werden“ (S. 3 der Drucksache). Unabhängig davon 
wird die Abholkoordination der Stiftung EAR vom 
BMU insgesamt als praxistauglich bewertet. 
 
3. Fazit 
 
Insgesamt lässt diese letzte Stellungnahme des 
BMU zum ElektroG keinen zeitnahen Abbau des 
Kosten- und Bürokratieaufwands durch den natio-
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nalen Gesetzgeber erwarten. Eventuell ergeben 
sich in mittlerer Zukunft Erleichterungen im Zuge 
einer Novellierung der europarechtlichen Vorgaben 
des ElektroG (vgl. hierzu zuletzt unseren Newsletter 
vom 24. Februar 2009). Ob eine solche Überarbei-
tung erfolgt, wird jedoch erst nach den Europa-   
wahlen im Sommer entschieden.  
 
 
Weitere Informationen 
 
Die Bundestags-Drucksache 16/11499 finden Sie 
online unter: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/114/1611499.pdf 
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